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A. Textliche Festsetzungen 

 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
1.1.1 Auf den Flächen für den Gemeinbedarf wird eine überbaubare Grundfläche für Gebäude und Neben-

anlagen von GR  = 5.500 m² festgesetzt. Überschreitungen der Grundflächenzahl gemäß § 19 (4) 
BauNVO sind nicht zulässig. 

 
1.1.2 Auf den Flächen für den Gemeinbedarf wird die Gebäudehöhe als Maximalhöhe festgesetzt. Die Ge-

bäudehöhe/Firsthöhe darf  197 m üNHN nicht überschreiten. 
 
1.2 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
 
1.2.1 Auf den Flächen für den Gemeinbedarf sind Stellplätze, Zufahrten, Übungsplätze, Waschplätze und 

sonstige Flächen, die der Nutzung der Feuerwehr dienen gem. § 12 (6) BauNVO auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 
1.3 Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen 

und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen § 9 
(1) Nr. 5 BauGB 

 
1.3.1  Für die Flächen, die als Flächen für den Gemeinbedarf gekennzeichnet sind, wird die Zweckbestim-

mung Feuerwehr festgesetzt.  
 
1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft   § 

9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
1.4.1 Rodungen von Gehölzen erfolgen nur außerhalb der Brutzeiten von Vögeln gemäß dem geltenden  
 Landesnaturschutzgesetz in NRW (1.3.-30.9.). Die Baufeldräumung bzw. erforderliche Rodungsmaß-

nahmen müssen aus artenschutzfachlicher Sicht zwischen Spätherbst und sehr  zeitigem Frühjahr 
liegen (um eine Zerstörung möglicherweise aktuell genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszu-
schließen). 

 
1.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen § 9 (1) Nr. 21 BauGB 
  
1.5.1 Die in der Planurkunde eingezeichnete Wasserleitung der Stadtwerke Hennef GmbH sowie der 

Schutzstreifen von 3 m zu jeder Seite sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der 
Stadtwerke Hennef GmbH zu belasten.  

 Diese Flächen dürfen nicht überbaut oder überpflanzt werden.  
 
1.6 Textliche Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen nach § 9 (1) Nr. 25a BauGB sowie zur Erhaltung von Bäumen nach § 9 (1) Nr. 25b BauGB 
 
1.6.1 An den in der Planurkunde gekennzeichneten Stellen (Anpflanzen von Bäumen) sind standortgerechte 

Bäume fachgerecht zu pflanzen. Abgängige oder nachhaltig geschädigte Gehölze sind zu ersetzen.  
Eine von den Darstellungen in der Planurkunde abweichende Platzierung ist zulässig. 

 
2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften §9 (4) BauGB i. V. mit § 86 BauO NRW 
 
2.1  Dachform, Dachfarbe und Dachneigung 
 
2.1.1 Auf den Flächen für den Gemeinbedarf sind nur Dächer mit einer Neigung von 0 -15° zulässig.  
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B. Hinweise:  

 
1. Bau- und Bodendenkmäler gem. Landesdenkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 
 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt 
Hennef (Sieg) als Untere Denkmalbehörde und / oder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, 
Bonn, unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens 3 Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Rheinland ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 
4 DSchG NRW). 
Im Plangebiet sind archäologische Bodenfunde nicht auszuschließen. Auf die §§ 15 (Entdeckung von 
Bodendenkmälern), 16 (Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) und 41 (Ordnungswid-
rigkeiten) des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Bodendenkmäler im Lande Nordrhein-West-
falen (Denkmalschutzgesetz-DSchG vom 11.03.1980; GV NW S. 226) wird hingewiesen. Dem Rhei-
nischen Amt für Bodendenkmalpflege sind Erdarbeiten rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, um baube-
gleitende wissenschaftliche Untersuchungen durchführen zu können. 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, 
Gut Eichthal, 51491 Overath,  Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich zu melden. Bo-
dendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

 
2. Kampfmittel 
 
 Es existieren keine Aussagen zu Kampfmittelvorkommen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans.  

Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann nicht gewährt werden. Bei Kampfmittelfunden während der 
Erd-/Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.  

 Sollten Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung (Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Ver-
bauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) vorgesehen sein, wird eine Tiefensondierung empfohlen. Die 
Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland, Außenstelle Kerpen, abzu-
stimmen.  

 
3. Entsorgung von Bodenmaterial 
 

Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges oder organoleptisch 
auffälliges Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsor-
gungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für 
Umwelt- und Naturschutz - Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft" - anzuzeigen. Dazu ist die Ent-
sorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzule-
gen.  

 
4. Oberboden  
 
 Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfähige Unterboden sollen gem. § 202 

BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Vegetationsflächen wieder aufgetragen 
werden, hierbei ist die DIN 18.915 zu beachten. 

 
5. Einbau von Recyclingstoffen 
 
 Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender Wasserrechtlicher Erlaubnis zuläs-

sig. 
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6. Energieversorgung 
 

Die Energieversorgungen werden im Rahmen des Ausbaus der Erschließungsstraße durch die Verle-
gung entsprechender Versorgungsleitungen sichergestellt. 

 
7.  Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien 
 

Die Energieeffizienz der Baumaßnahmen ist im Rahmen der Projektplanung zu beachten. Zudem ist 
die Möglichkeit zu prüfen, Dachflächen für die Nutzung von Sonnenenergie zu verwenden.  

 
8. Freianlagen 
 
 Bei der Pflege den Grünflächen ist möglichst auf die Verwendung von Pestiziden zu verzichten. 
 
9. Lagebezugssystem 
 

Das Lagebezugssystem im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans erfolgte im Koordinatensystem 
ETRS89/UTM. 

 
10. Einsichtnahme Unterlagen 
 
 Die angeführten Gesetze, DIN-Normen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften und Gutachten können bei 

der Stadtverwaltung Hennef, Amt für Stadtplanung und –entwicklung, Frankfurter Str. 97, 53773 Hen-
nef, eingesehen werden.  

 
 
53773 Hennef, den 29.08.2019 


